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Rechtliche Grundlage

Satzung über den Integrationsrat der Stadt 

Schwabach - IntegrationsratS (IntRS)
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Aufgaben

• Vertretung der Menschen mit 
Migrationshintergrund.

– Bessere Lebensverhältnisse

– Friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben

• Beratung des Stadtrats in allen Fragen, die 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
Schwabach betreffen.

– Eigene Anregungen

– Stellungnahmen.

• Organisation eigener Veranstaltungen und 
Aktivitäten
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Antragsrecht

• Der Integrationsrat kann selbst 

Anregungen, Empfehlungen und 

Stellungnahmen an die Stadt beschließen.

• Stadtrat oder Verwaltung müssen sich 

damit befassen.

• Ausnahme: Stadt ist nicht zuständig für 

das Thema des Antrags.
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Information

• Integrationsrat wird über die Themen der 

Sitzungen des Stadtrats und der 

Ausschüsse informiert

• Er soll Projekte der Stadtverwaltung 

eingebunden werden, die die Menschen 

mit Migrationshintergrund in Schwabach 

betreffen.
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Beteiligung

• Er kann Anträge an den Stadtrat und 

Stadtverwaltung stellen. 

• Der/die Vorsitzende darf sich im Stadtrat 

zu Angelegenheiten, die die Menschen mit 

Migrationshintergrund betreffen, zu Wort 

melden.
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Rechte und Pflichten 

der Mitglieder

• Ehrenamt, dass heißt keine Entschädigung

• Pflicht regelmäßig an Sitzungen teilzunehmen

• Aufgabe neutral wahrnehmen. 
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Wer ist Mitglied

• Neun Vertreter der Menschen mit 

Migrationshintergrund in Schwabach

• Sieben andere Mitglieder:

– Christliche und muslimische 

Religionsgemeinschaften

– Vertreter Migranten- und Flüchtlingsarbeit

– Vertreter Wirtschaft und Sport

– Stadtratspflegerin für Integration
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Wer kann Mitglied werden?

• Jeder der selbst mit einer ausländischen 

Staatsbürgerschaft geboren wurde oder bei 

denen Vater oder Mutter eine hatten.

• Mindestens 16 Jahre alt.

• Wohnsitz in Schwabach
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Wer benennt Mitglieder?

• Mitglieder werden durch die Parteien im Stadtrat 

vorschlagen:

– CSU: 3 Mitglieder

– SPD: 2 Mitglieder

– Grüne: 2 Mitglieder

– Freie Wähler: 1 Mitglied

– FDP: 1 Mitglied

• Stadtrat muss Mitglieder bestätigen.
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Zeitplan

Ereignis Datum

Bestimmung des Benennungstermin Mitte Januar

Öffentliche Bekanntgabe Bewerbungsmöglichkeit 10.2.2023

Informationsschreiben 10.2 bis 10.3.2023

Informationsveranstaltung mit Fraktionen/Gruppen 10.3.2023

Einreichung Vorschläge 7.4.2023

Benennungstermin Vorschläge 5.5.2023

Vorberatung Hauptausschuss 23.5.2023

Beschlussfassung Stadtrat 26.5.2023

Amtsantritt neuer Integrationsrat 1.7.2023
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Wichtig!

• Einreichung der Vorschläge bis zum 7. April 

2023

• Formular verwenden!

• Bitte das Referat für Recht, Soziales und Kultur, 

Nördliche Ringstraße 2a-c, 91126 Schwabach, 

rechtsreferat@schwabach.de, Tel.: 

09122/860221 schicken.

mailto:rechtsreferat@schwabach.de
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Zum Schluß

• Zahl der Sitze ist begrenzt: nicht jeder kann 

Mitglieder werden!

• Aber es gibt auch noch Nachrücker! 

• Und: Es lohnt sich auch so, sich politisch zu 

engagieren!


